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§ 4
Der Strukturplan und der Stellenplan des Instituts 

sind nach den hierfür geltenden Bestimmungen aufzu
stellen und zu bestätigen.

§ 5
Das Institut ist Haushaltsorganisation. Seine Mittel 

werden im Haushalt der Republik bei dem Ministerium 
für Chemische Industrie veranschlagt

§ 6
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft.

Berlin, den 12. Juni 1956

Ministerium für Chemische Industrie
Prof. Dr. W i n k l e r  

Minister

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Statut
des Instituts für angewandte Radioaktivität

§ 1
Rechtliche Stellung und Sitz

(1) Das Institut für angewandte Radioaktivität ist als 
selbständige wissenschaftliche Einrichtung juristische 
Person. Es ist dem Minister für Chemische Industrie 
unterstellt.

(2) Sein Sitz ist Leipzig. Der Direktor des Instituts 
kann nach Anhören des Kuratoriums mit Zustimmung 
des Ministers für Chemische Industrie Außenstellen des 
Instituts errichten.

§ 2 
Aufgaben

(1) .Das Institut hat die Aufgabe, wissenschaftliche 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet 
der angewandten Radioaktivität entsprechend den von 
ihm vorgeschlagenen und von dem zuständigen staat
lichen Organ bestätigten Plänen durchzuführen. Diese 
Arbeiten erstrecken sich insbesondere auf

a) natürliche und künstliche Radioaktivität;
b) Anwendung radioaktiver Elemente und ihrer Ver

bindungen in Forschung und Technik, hauptsäch
lich mit dem Ziel der methodischen Erforschung 
der Anwendungsmöglichkeiten in Abhängigkeit 
von der jeweils gegebenen Fragestellung;

c) Herstellung der benötigten Standards sowie deren 
Prüfung und Eichung;

d) systematische Auswertung der Fachliteratur und 
Mitwirkung an ihrer Verbreitung.

(2) Der Minister für Chemische Industrie kann im 
Einvernehmen mit dem Leiter des Amtes für Kern
forschung und Kerntechnik dem Institut weitere Auf
gaben übertragen.

§ 3 
Gliederung

(1) Für die Struktur des Instituts ist der von dem 
Minister für Chemische Industrie bestätigte Struktur
plan verbindlich.

(2) Im Rahmen des bestätigten Strukturplanes übt das 
Institut seine Tätigkeit durch seine wissenschaftlichen 
Abteilungen und in den Fragen des Haushalts, der 
Organisation und der Kaderarbeit durch entsprechende 
Verwaltungsorgane aus.

§ 4
Leitung und Vertretung im Rechtsverkehr

(1) Das Institut wird von dem Direktor geleitet, der 
Wissenschaftler sein muß. Der Direktor ist berechtigt, 
ein Dienstsiegel zu führen.

(2) Sein ständiger Vertreter ist der Stellvertretende 
Direktor, der zugleich eine der wissenschaftlichen Ab
teilungen leiten solL

(3) Der Direktor trägt die Verantwortung für die ge
samte Tätigkeit des Instituts. Er handelt im Namen 
des Instituts auf der Grundlage der demokratischen 
Rechtsordnung.

(4) Der Direktor ist berechtigt, über alle Angelegen
heiten des Instituts allein zu entscheiden. Er ist dabei 
an die bestätigten Pläne des Instituts und an die Wei
sungen des Ministers für Chemische Industrie gebunden. 
Er soll in wichtigen Fragen seine Entscheidungen auf 
Grund von Beratungen mit den zuständigen leitenden 
Mitarbeitern des Instituts treffen.

(5) Die leitenden Mitarbeiter des Instituts sind im 
Rahmen der Entscheidungen des Direktors in ihrem 
Aufgabengebiet weisungsbefugt und dem Direktor 
gegenüber für ihren Aufgabenbereich verantwortlich.

(6) Im Rechtsverkehr wird das Institut durch den 
Direktor allein oder durch seinen ständigen Vertreter 
gemeinsam mit einem von dem Direktor hierzu Bevoll
mächtigten vertreten. Im Rahmen der ihnen von dem 
Direktor schriftlich erteilten Vollmachten können auch 
zwei sonstige Mitarbeiter des Instituts gemeinsam das 
Institut vertreten.

§ 5
Einstellung und Entlassung der Mitarbeiter

(1) Der Direktor des Instituts und sein ständiger 
Vertreter werden von dem Minister für Chemische 
Industrie berufen und abberufen.

(2) Die übrigen Mitarbeiter des Instituts werden von 
dem Direktor oder seinem ständigen Vertreter im Rah
men des bestätigten Stellenplanes eingestellt und ent
lassen. Die Einstellung und Entlassung der wissen
schaftlichen Abteilungsleiter bedarf der Zustimmung 
des Ministers für Chemische Industrie.

Finanzierung
(1) Das Institut ist Haushaltsorganisation.

(2) Die für das Institut erforderlichen Mittel werden 
im Haushalt des Ministeriums für Chemische Industrie 
bereitgestellt. Mittel für genehmigte Investitionen des 
Instituts werden im Rahmen des Investitionsplanes 
des Ministeriums zur Verfügung gestellt.

(3) Für vertraglich vereinbarte Leistungen, wie Gut
achten und Beratungen, hat das Institut die zulässigen 
Gebühren zu vereinnahmen. ,

§ 7 
Kuratorium

(1) Zur Unterstützung seiner wissenschaftlich-tech
nischen Tätigkeit wird bei dem Institut ein Kuratorium 
gebildet.

(2) Uber die Zusammensetzung des Kuratoriums ent
scheidet der Minister für Chemische Industrie im Ein
vernehmen mit dem Leiter des Amtes für Kern
forschung und Kerntechnik. In jedem Falle hat dem 
Kuratorium ein Vertreter des Ministeriums für Che
mische Industrie anzugehören.


